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1 Präambel 

In den letzten Jahren haben multiple globale Krisen (Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie, Inflation, bewaffnete Konflikte, Klimakrise) über Ländergrenzen hinweg 
gesellschaftliche Problemlagen verschärft und das Risiko auf soziale Ausgrenzung und 
Armut vielerorts erhöht. Vulnerable Gruppen und Menschen in vulnerablen Situationen 
sind den negativen sozialen und gesundheitlichen Folgen dieser Krisen besonders stark 
ausgesetzt.   

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben nach drei Dekaden stetigen Fortschritts 
der globalen Armutsbekämpfung wieder zu einem Anstieg der Anzahl der in extremer 
Armut lebenden Menschen geführt.1 In den Jahren 2020 – 2021 sank der 
Wohlstandsindikator der Vereinten Nationen – der Human Development Index – erstmals 
seit Langem und führte zu einem Rückgang der Errungenschaften im Bereich 
Armutsbekämpfung der letzten 5 Jahre.2 Die COVID-19-Pandemie hat außerdem die 
globale Ungleichheit und die sozioökonomische Vulnerabilität der Menschen in ärmeren 
Weltregionen noch klarer hervorgebracht. Dies ist nicht nur durch höhere Raten an 
Erkrankungen und Todesfällen3 aufgrund von COVID-19 in diesen Regionen und 
ungleichem Zugang zu Impfstoffen zu sehen, sondern auch an den ungleich verteilten 
sozio-ökonomischen Auswirkungen und den Schwierigkeiten der Länder mit weniger 
Wohlstand, in Folge der Pandemie wirtschaftliche und gesellschaftliche Wiederherstellung 
zu ermöglichen.4 In Subsahara-Afrika, zum Beispiel, sind viele Länder nun noch mehr 
verschuldet und dadurch wirtschaftlich geschwächt. Die multiplen Krisen haben zusätzlich 
75 – 95 Millionen Menschen in extreme Armut gedrängt und es wird geschätzt, dass die 

                                                      

1 Vgl. United Nations (2022): The Sustainable Development Goals Report, 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf, abgerufen 
am 04.12.2023, S. 26. 
2 Vgl. UNDP (2022): Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsetteled Lives: Shaping our 
Future in a Tranforming World, New York, S. 4. 
3 Vgl. United Nations (2023): World Social Report 2023: Leaving No One Behind In An Ageing World,  
https://social.desa.un.org/sites/default/files/publications/2023-02/WorldSocialReport2023.pdf, abgerufen 
am 30.11.2023, S. 46. 
4 Vgl. UNDP (2022): S. 167. 
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Rate extremer Armut bis 2030 weiterhin steigen wird5. 
 
Gesellschaftlich benachteiligte und vulnerable Gruppen sind besonders von der globalen 
Klimakrise und damit verbundenen Veränderungen der lokalen Ökosysteme betroffen. Die 
negativen Auswirkungen der steigenden Anzahl an extremen Wettereignissen wie 
Starkregen, Überflutungen, Wirbelstürmen und Dürren sind in ärmeren Weltgegenden am 
stärksten zu beobachten6; dort wo die Gemeinschaften meist weniger Ressourcen haben, 
sich und ihre Umwelt zu schützen. 
 
Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen – insbesondere der Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine und der kürzlich wieder aufgeflammte Nahostkonflikt – sowie sich 
auftürmende Konflikte treiben Menschen in mehreren Weltregionen in Armut und an den 
Rand der Existenzsicherung. Sie berauben vulnerable Gruppen mit besonderen 
Bedürfnissen jeglicher Unterstützung zur Deckung ihrer psychosozialen und 
gesundheitlichen Erfordernisse. 110 bewaffnete Konflikte werden momentan global 
ausgefochten, mehr als drei Viertel davon in Nord- und Subsahara-Afrika und im Mittleren 
Osten.7 
 
Sowohl durch die Klimakrise ausgelöste Wetterschocks als auch die Pandemie und 
internationale Konflikte haben Preise für Nahrungsmittel und Energie in die Höhe 
schießen lassen und auch die Risiken im Zusammenhang mit Nahrungsmittelproduktion 
erhöht, wobei besonders ärmere Haushalte betroffen sind. In den meisten Ländern 
besteht selbst nach den Spitzenwerten im Jahre 2022 eine erhöhte Kerninflation und viele 
Länder haben – in Folge umfangreicher öffentlicher Hilfsprogramme zur Linderung der 
COVID-19-Pandemie – einen beschränkten fiskalischen Spielraum, um den erhöhten 
Lebenserhaltungskosten entgegenzuwirken.8 
 
Gerade in Zeiten multipler Krisen und der vielschichtigen sozialen Auswirkungen, sind 

                                                      

5 United Nations (2023): Global Sustainable Development Report 2023, 
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf, 
abgerufen am 04.12.2023, S. 9 & 20. 
6 Vgl. IPCC (2023): Summary for Policymakers, in: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of 
Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, hrsg. H. Lee and J. Romero, Geneva, 2023, S. 5. 
7 Geneva Academy (2023): Today’s Armed Conflicts, https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-
conflicts, abgerufen am 01.12.2023. 
8 Vgl. IMF (2023): IMF Annual Report 2023, https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/english/, 
abgerufen am 30.11.2023, S. 11-12. 
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soziale Sicherheitsnetze unabdingbar, um die Grundbedürfnisse und soziale und 
gesundheitliche Basisversorgung vulnerabler Gruppen zu gewährleisten. Wie der ILO 
World Social Report 2022 zeigt, ist der Zugang zu solchen jedoch gerade für diese Gruppen 
immer noch stark begrenzt. Zugang zu zumindest einer Sozialschutzleistung haben nur 
46,9 % der Weltbevölkerung, 33 % der Menschen mit schwerwiegenden Behinderungen, 
26,4 % der Kinder und 18,6 % der Arbeitslosen.9 
 
Vor dem Hintergrund dieser global verflochtenen Krisen, ist es maßgebend, dass auch 
Hilfsmaßnahmen für soziale Stabilität nicht an Ländergrenzen halt machen und eng mit 
internationalen Partner:innen, vor allem in Krisenregionen und in fragilen Staaten, 
zusammengearbeitet wird. In Ländern niedrigen Einkommens und Krisenregionen mangelt 
es oft an wirtschaftlicher und politischer Stabilität, um vulnerable Gruppen effektiv zu 
schützen und Armut sowie Ausgrenzung langfristig vorzubeugen. Die Förderung von 
Aktivitäten zur Armutsminderung in solchen Regionen, kann helfen, die multiplen Krisen 
besser zu bewältigen, sowie dem Entstehen solcher vorzubeugen.  
 
Die Agenda 2030, zu der sich alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet 
haben, stellt mitsamt ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einen Kompass dar, 
um aus diesen multiplen Krisen sicher heraus zu navigieren, mit der Vision einer 
lebenswerten Zukunft für alle. Durch die Förderung internationaler Projekte erfahrener 
gemeinnütziger Organisationen kann Österreich einen direkten Beitrag zu mehreren 
dieser Ziele leisten, insbesondere zu Ziel 1 „Keine Armut“, Ziel 3 „Gesundheit und 
Wohlergehen“ und Ziel 10 „weniger Ungleichheiten“. Nicht zuletzt fordert das Ziel 17 
„Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ die Mobilisierung finanzieller Mittel für Länder 
des Globalen Südens. Durch die gegenständliche Sonderrichtlinie soll diese internationale 
Unterstützung seitens Österreich verstärkt und dem Prinzip der SDGs „Leaving no one 
behind“ Rechnung getragen werden. Diese Beiträge sind von besonderer Relevanz vor 
dem Hintergrund des Fortschrittbericht zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, in 
welchem festgehalten wird, dass viele der Ziele mittelgradig bis schwer von dem 
geplanten Pfad abweichen.10 

                                                      

9 Vgl. ILO (2021): World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads ‒ in pursuit of 
a better future, Geneva, S. 20. 
10 United Nations General Assembly (2023): Progress towards the Sustainable Development Goals: Towards 
a Rescue Plan for People and Planet, Economic and Social Council 2023 session, item 19 of the preliminary 
list, S.1. 



 

 

Sonderrichtlinie „Armutsbekämpfung in Drittstaaten“  8 von 52 

Das österreichische Regierungsprogramm 2020 – 2024 setzt die Umsetzung der Agenda 
2030 mit den 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen als einen Schwerpunkt der 
österreichischen Außenpolitik fest. Außerdem bekennt sich das Regierungsprogramm zu 
einer schrittweisen Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen (Official 
Development Assistance/ODA) in Richtung 0,7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) 
und sieht in der wirksamen Hilfe vor Ort ein zentrales Anliegen.11 Österreich setzt gemäß 
dem Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit internationale 
entwicklungspolitische Maßnahmen um12, wobei Politikkohärenz und Gesamtstaatlichkeit 
(„Whole-of-Government Approach“) im Interesse nachhaltiger Entwicklung als leitende 
Prinzipien im Gesetz verankert sind. Dieser Ansatz sieht vor, dass sich nebem dem BMEIA 
als koordinierendes Ressort auch andere Ministerien (inklusive das BMSGPK) 
entwicklungspolitisch engagieren und an der Erreichung der Ziele des 
Dreijahresprogramms der österreichischen Entwicklungspolitik mitarbeiten.13  

Rechtliche Grundlage für ein Engagement des BMSGPK im Rahmen der österreichischen 
EZA ist § 1 Abs 1,2 und 3 sowie §12 des Bundesgesetzes über die 
Entwicklungszusammenarbeit. Gemäß § 1 Abs 1 und 2 hat der Bund 
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen seiner internationalen Entwicklungspolitik zu 
leisten, wobei die Entwicklungspolitik alle Maßnahmen des Bundes zu umfassen hat, die 
geeignet sind, die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Entwicklungsländer zu fördern. Die Beteiligung des BMSGPK mit Maßnahmen in seinem 
Zuständigkeitsbereich stützt sich dabei vor allem auf das Ziel der Bekämpfung von Armut 
in den Entwicklungsländern, welches gemäß §1 Abs 3.1 u.a. durch soziale Entwicklung und 
strukturellem, institutionellem und sozialem Wandel zu erreichen ist. Hervorzuheben ist 
auch § 12 Abs 1.2 gemäß welchem für den Aufsichtsrat der Austrian Development Agency 
(ADA) je ein Mitglied eines jeden Ressorts (u.a. vom Bundesminister für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz) zu bestellen ist.  

Auch die Strategie der Humanitären Hilfe Österreichs ist ein gesamtstaatliches Dokument, 
welches hervorhebt, dass die staatlichen Akteure im Sinne von Effektivität und Effizienz 
arbeitsteilig zusammenarbeiten.14 

                                                      

11 Vgl. Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2020-2024, S. 124, S.133-134. 
12 Vgl. Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, EZA-G) § 
1 Abs 1,2 und 3 sowie § 12. 
13 Vgl. BMEIA (2022): Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2022-2024, 
Aktualisierung 2020 (gemäß § 23 EZA-G 2002 idF: BGBl. I Nr. 37/2018), S.8, S.10, S. 19, S.20. 
14 Vgl. BMEIA (2023): Strategie der Humanitären Hilfe Österreichs, S.14. 
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Sachlicher Fokus des Dreijahresprogramms 2022-2024 liegt auf wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung, Sicherung des Friedens und der menschlichen Sicherheit sowie 
Erhaltung der Umwelt und Schutz natürlicher Ressourcen. Geographische Schwerpunkte 
umfassen die am wenigsten entwickelten Länder Burkina Faso, Uganda, Äthiopien und 
Mosambik, die Länder der Schwerpunktregion Westbalkan, Moldau, Armenien und 
Georgien sowie Palästina. Sozialschutz und soziale Absicherung zählen zu den 
wirksamsten Faktoren bei der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit, heißt es im 
Dreijahresprogramm 2022 – 2024. Dabei sind besonders Frauen und Personengruppen in 
vulnerablen Situationen wie Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und 
Minderheiten zu ermächtigen.  

Das BMSGPK kann vor allem in den Bereichen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, 
strategische Prioritäten des Dreijahresprogramms und der Strategie für Humanitäre Hilfe 
fördern und hier im Sinne der Politikkohärenz und Gesamtstaatlichkeit mit seiner 
Expertise und den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln komplementär zu den anderen 
Ressorts aktiv werden und durch entwicklungspolitische Maßnahmen die Wirksamkeit der 
österreichischen EZA gezielt fördern.15 Im Fokus steht hier Armutsbekämpfung – sowohl 
im Sinne der Erfüllung von Grundbedürfnissen und der sozialen Teilhabe als auch der 
gesundheitlichen Aspekte, welche mit Armutsgefährdung und –betroffenheit verwoben 
sind - sowie die Ermächtigung vulnerabler und armutsbetroffener Personen. Wie eng 
Armutsbekämpfung mit dem Gesundheits- und Sozialbereich verflochten ist und wie 
relevant gezielte Maßnahmen in diesen Bereichen in Ländern mit geringem Einkommen 
sind, führt eine kürzlich veröffentlichte Studie der ILO (International Labour Organisation) 
vor Augen. Diese zeigt auf, dass global mehr als 1,4 Milliarden Kinder ein grundlegender 
Sozialschutz fehlt und dadurch der Großteil der Kinder in Ländern mit geringem 
Einkommen anfällig für Krankheiten, Mangelernährung und soziale Benachteiligung ist.16  
 
Ein weiteres Element, welches eine Abgrenzung der entwicklungspolitischen Aktivitäten 
des BMSGPK zu anderen EZA-Maßnahmen erkennen lässt, ist die aktive Arbeit und die 
lokale Vernetzung der Spezialattaché:es des BMSGPK in Bosnien und Herzegowina, 
Moldau, Nordmazedonien, Serbien und der Ukraine. Durch diese wurde bereits in der 

                                                      

15 Vgl. BMEIA (2022): S.8. 
16 Vgl. ILO (2024): 1.4 billion children globally missing out on basic social protection, according to latest data, 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_912130/lang--en/index.htm, abgerufen 
am 15.052024. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_912130/lang--en/index.htm
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Vergangenheit erfolgreich Unterstützung für Projekte zur Armutsbekämpfung, 
Gewaltprävention und Gesundheitsförderung für/von vulnerable/n Gruppen in diesen 
Regionen bereitgestellt.  
 
Die gemäß gegenständlicher Sonderrichtlinie geförderten Projekte sollen die 
Unterstützung von vulnerablen Gruppen und armutsbetroffenen Personen gewährleisten, 
die von den globalen multiplen Krisen besonders betroffen sind. Um Ressourcen effizient 
und wirkungsorientiert einzusetzen, wird dabei auf die Stärkung von 
Unterstützungsstrukturen von österreichischen gemeinnützigen17 Organisationen gesetzt.  
 
Auf Basis von § 1 Abs 1, 2 und 3 des Bundesgesetzes über die 
Entwicklungszusammenarbeit startet das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz daher einen Aufruf zur Einreichung von 
Förderungsansuchen zur Abfederung der sozialen und armutsrelevanten Folgen aufgrund 
der derzeitigen multiplen Krisen. 

Zusätzlich zur der in der gegenständlichen Sonderrichtlinie geregelten Förderung beteiligt 
sich das BMSGPK an der Förderung von Programmen internationaler Organisationen im 
Wirkungsbereich des BMSGPK, die Armutsbekämpfung in Drittstaaten zum Ziel haben. 
Diese Projekte sind nicht Gegenstand dieser Richtlinie. 

                                                      

17 I.e. Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs), Vereine, Gemeinnützige GmbHs 
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2 Rechtsgrundlagen 

Folgende spezifische Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen einschließlich 
hierzu ergangener Durchführungsnormen sind insbesondere maßgeblich: 

• Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 
(ARR 2014); BGBl. II Nr. 208/2014, in der zum Zeitpunkt der Erlassung 
gegenständlicher Sonderrichtlinie geltenden Fassung. 
 

• Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2024  
(Bundesfinanzgesetz 2024 – BFG 2024) samt Anlagen 
 

• Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der 
Bundesministerien (Bundesministeriengesetz 1986 – BMG) 
 

• Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit 
(Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, EZA-G) 
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3 Geltungsbereich und Geltungsdauer 

Die Bestimmungen dieser Sonderrichtlinie gelten für die Gewährung einer Förderung zur 
Durchführung von Projekten zur Abfederung der sozialen und armutsrelevanten Folgen 
der derzeitigen multiplen Krisen. 

Diese Sonderrichtlinie enthält die allgemein geltenden Bedingungen für den Abschluss 
eines Vertrages zwischen einem/einer Förderungswerber:in und dem/der 
Förderungsgeber:in. 

Die Sonderrichtlinie „Armutsbekämpfung in Drittstaaten“ tritt am [Datum] in Kraft und 
endet spätestens mit 30.06.2028. Insgesamt stehen Mittel in der Höhe von maximal 12 
Mio. € zur Verfügung. 

Förderungen können nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden budgetären Mittel 
gewährt werden. Es besteht weder dem Grunde noch der Höhe nach ein Rechtsanspruch 
auf Gewährung einer Förderung. 
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4 Ziele  

 Regelungsziel 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen multiplen globalen Krisen, die über Ländergrenzen 
hinweg gesellschaftliche Problemlagen verschärfen und das Risiko auf soziale Ausgrenzung 
und Armut vielerorts erhöht, lauten die übergeordneten Ziele der Sonderrichtlinie: 

 Bereitstellung direkter Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsleistungen für vulnerable 
Gruppen und armutsbetroffene Personen, die durch die derzeitigen multiplen 
globalen Krisen (Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, Inflation, bewaffnete 
Konflikte, Klimakrise) verstärkt benötigt werden; 
 

 effektiver Beitrag zur strukturellen und längerfristigen Bekämpfung der sozialen, 
gesundheitlichen und armutsrelevanten Folgen der derzeitigen multiplen Krisen, zur 
sozialen Eingliederung vulnerabler Gruppen und armutsbetroffener Personen und zur 
Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit zu leisten. 
 

Diese Ziele fungieren als Wegweiser für die Sonderrichtlinie und beschreiben, die 
erstrebten gesamtgesellschaftlichen Implikationen des Vorhabens, wobei Ziel 1 das 
angestrebte direkte Ergebnis der geförderten Aktivitäten beschreibt und Ziel 2 die 
angestrebte längerfristige Wirkung. Die konkreten Maßahmen im nächsten Unterpunkt 
stecken genauer ab, durch welche Aktivitäten und in welchen Gesellschaftsbereichen 
diese übergeordneten Ziele erreicht werden sollen.  
 
Der Fokus der Regelungsziele auf Armutsbekämpfung – insbesondere in Verbindung zu 
den Bereichen der Sozialpolitik  und des Gesundheitswesens – ist klar in Übereinstimmung 
mit dem Zuständigkeitsbereich des BMSGPK.18 

                                                      

18 Vgl. Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien 
(Bundesministeriengesetz 1986 – BMG), Fassung vom 19.02.2024, Punkt L Ziffer 1,4,9. 
Vgl. Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2024 (Bundesfinanzgesetz 
2024 – BFG 2024), Untergliederung 21 Soziales und Konsumentenschutz, Wirkungsziele 1,2,5. 
 



 

 

Sonderrichtlinie „Armutsbekämpfung in Drittstaaten“  14 von 52 

Unter Armutsbekämpfung bzw. –prävention werden Maßnahmen verstanden, die zur 
Reduktion von absoluter Armut (Mangel an notwendigen Gütern, um einen 
Mindestlebensstandard abzusichern) bzw. relativer Armut (Lage in Relation zu den 
üblichen Lebensbedingungen eines Landes) beitragen (kurative Armutsbekämpfung) bzw. 
deren Entstehen von vornherein verhindern (präventive Armutsvermeidung). Armut wird 
grundsätzlich als multidimensionale Problemlage verstanden, die mehrdimensional zu 
betrachten ist. Dies umfasst die Adressierung sowohl materieller als auch nicht-materieller 
Lebenslagen durch eine geeignete Kombination aus monetären Transferleistungen und 
der Bereitstellung sozialer Infrastruktur bzw. von Sachleistungen im Kontext 
unterschiedlicher politischer Handlungsfelder, die eine armutsreduzierende bzw. 
armutsvermeidende Wirkung erzielen. Im Rahmen der ggstl. Richtlinie wird dabei auf den 
Wirkungs- bzw. Zuständigkeitsbereich des BMSGPK im Sinne des BMG abgestellt. 
 
Die Regelungsziele leisten einen direkten Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 und zur 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Außerdem trägt das Vorhaben 
gegenständlicher Sonderrichtlinie zur Erfüllung der internationalen Verpflichtungen 
Österreichs bei, zu welchen sich die Regierung im Regierungsprogramm bekannt hat (i.e. 
schrittweisen Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen zur Bereitstellung 
wirksamer Hilfe vor Ort und Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung). 

 Evaluierung 

Es wird eine Evaluierung der Wirkung der Sonderrichtlinie auf Basis der 
Wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) vorgenommen werden.  
 
Die Sonderrichtlinie wird anhand folgender Indikatoren evaluiert: 

 Anzahl an österreichischen gemeinnützigen Organisationen, die für vulnerable 
Gruppen und armutsbetroffene Personen dringend notwendige Hilfsmaßnahmen und 
Güter bereitstellen, welche gezielt die negativen sozialen und armutsrelevanten 
Folgen der derzeitigen multiplen Krisen abfedern. 
 

 Anzahl der durch österreichische gemeinnützige Organisationen durchgeführten 
Projekte, welche ihren Adressatinnen und Adressaten (vulnerable Gruppen und 
armutsbetroffene Personen) ermöglichen, den durch die multiplen Krisen erhöhten 
Bedarf an Hilfeleistungen zu decken. 
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Das Evaluierungsdesign wird ergänzt durch die in den einzelnen Projektbeschreibungen 
dargelegten Inhalte, Ziele und Indikatoren. Jedenfalls wird eine Analyse des Projekts, der 
Projektumsetzung und -durchführung sowie der erzielten Projektwirkungen entlang 
folgender Indikatoren bestimmt werden: 
 
• Reichweite des Projekts (quantitative Indikatoren): 

− Anzahl an Adressat:innen, die mit dem Projekt erreicht werden konnten; Anzahl 
an konkreten Hilfeleistungen (Ausgabe von Bedarfsgütern, Beratungen, Trainings, 
etc.); 

− Die quantitativen Daten sind disaggregiert nach relevanten Zielgruppen 
anzugeben (z.B. Geschlecht, vulnerable Personengruppen wie Kinder oder 
Menschen mit Behinderungen). 
 

• Wirkung des Projektes (qualitative Indikatoren): 
− Es ist eine Gender-Analysis durchzuführen, um eine Gender-Perspektive in die 

Evaluierung miteinzubeziehen. 
 

Zur Ermöglichung der Datengewinnung ist in den Förderungszusagen eine entsprechende 
Auflage zu machen, wonach sich der/die Förderungsempfänger:in zu einer späteren 
Datenbereitstellung verpflichtet. 
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5 Förderungsgegenstand, 
Adressat:innen, Förderungswerber:in, 
Förderungsart und Förderungshöhe 

 Förderungsgegenstand 

Förderungsgegenstand sind Projekte in Drittstaaten zur Abfederung der negativen 
sozialen, gesundheitlichen und armutsrelevanten Folgen der derzeitigen multiplen 
Krisen. Die Projekte sollen die Erfüllung der Grundbedürfnisse und die soziale Teilhabe 
vulnerabler Gruppen und armutsbetroffener Menschen fördern sowie die 
Geschlechtergerechtigkeit stärken.  

Mit gegenständlicher Sonderrichtlinie werden Projekte gefördert, die durch die multiplen 
Krisen und dessen negative Auswirkungen auf vulnerable und armutsbetroffene Gruppen 
notwendig geworden sind und die in diesem Zusammenhang stehenden 
außerordentlichen sozialen und gesundheitlichen Problemlagen abfedern. Dabei wird – im 
Einklang mit den Zuständigkeiten des BMSGPK – die Wechselwirkung zwischen 
Armutsgefährdung und –betroffenheit, sozialer Teilhabe und Zugang zu 
Gesundheitsversorgung vulnerabler Gruppen in den Fokus gestellt. 

Konkret sind folgende Maßnahmen förderbar. 
Förderung von Projekten österreichischer gemeinnütziger Organisationen in den 
Zielländern, welche strukturelle längerfristige sowie direkte Maßnahmen zur 
Armutsbekämpfung und –prävention bzw. zur Linderung negativer sozioökonomischer 
Folgen multipler Krisen für armutsbetroffene Personen bzw. vulnerable Gruppen im 
Allgemeinen vorsehen, durch: 

 Maßnahmen zur Erfüllung sozioökonomischer Grundbedürfnisse; 
 Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Gesundheit inkl. 

Gesundheitsförderung und Prävention; 
 Sicherung der Verfügbarkeit, des Zugangs, der Qualität und der Leistbarkeit von 

Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen; 
 Maßnahmen zur sozialen Eingliederung; 
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 Maßnahmen zur Förderung eines selbstbestimmten, diskriminierungsfreien Lebens 
von Menschen mit Behinderungen; 

 Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere im 
Kontext von Frauenarmut; 

 Zur Verfügung Stellung von Lebensmitteln und anderen Bedarfsgütern des täglichen 
Lebens; 

 Konkrete Sachhilfen und Unterstützung zur Verbesserung von Wohnbedingungen, der 
Wohnungssicherung bzw. zum Schutz vor drohender Obdach- und Wohnungslosigkeit 
sowie Zuwendungen für grundlegende Wohnungsausstattung; 

 Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut bzw. zur Förderung der Gesundheit 
und des Wohlbefindens von Kindern durch Verbesserung ihrer materiellen und 
sozialen Teilhabe; 

 Maßnahmen zur sozialen Absicherung von vulnerablen und armutsbetroffenen 
Gruppen und zum Ausbau von Sozialschutzsystemen; 

 Aktivitäten zur Kapazitätsentwicklung der öffentlichen Verwaltung und anderer 
wesentlicher Stakeholder in Partnerländern (Durchführung von Schulungen, 
Seminaren und Trainings für relevante Zielgruppen, i.e Sozialarbeiter:innen, öffentlich 
Bedienstete, zivilgesellschaftliche Akteure sowie vulnerable Gruppen und 
armutsbetroffene Personen selbst). 

5.1.1 Adressat:innen der Projekte 
Adressat:innen der Projekte sind Personen in vulnerablen Situationen und 
Frauen/Mädchen in den Schwerpunktländern der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit sowie den Ländern, in denen die Spezialattachées des 
BMSGPK tätig sind. Zu ihnen zählen armutsbetroffene Personen, insbesondere Kinder, 
ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie Minderheiten.  

Vulnerable Gruppen werden im Rahmen der gegenständlichen Richtlinie als 
Gesellschaftsgruppen verstanden, die auf Grund spezifischer Charakteristika oder auf 
Grund spezifischer gesellschaftlicher Gegebenheiten politische und gesellschaftliche 
Benachteiligungen und mangelnden Zugang zu einer gleichberechtigten Teilhabe erfahren. 
(I.e.: Frauen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Menschen auf der 
Flucht, LGBTIQ+ sowie ethnische und religiöse Minderheiten). Armut ist eine häufige, 
meist aber nicht die einzige Ursache für eine besondere Verwundbarkeit. 
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Armutsbetroffene Personen werden im Rahmen der gegenständlichen Richtlinie als 
Individuen verstanden, die von Armut betroffen sind. Armut wird dabei – im Einklang mit 
der UN-Armutsdefinition aus 199819 – als ein Mangel an der grundlegenden Fähigkeit 
verstanden, effektiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

5.1.2 Geographischer Geltungsbereich 
Die geographischen Schwerpunkte der gemäß dieser Sonderrichtlinie gewährten 
Förderungen sind: 

• Die Attaché:esländer des BMSGPK: 
− Bosnien und Herzegowina, Moldau, Nordmazedonien, Serbien und Ukraine. 

• Folgende Schwerpunktländer der österreichischen EZA (laut Dreijahresprogramm 
2022-2024) und der Schwerpunktregion Westbalkan:  
− Burkina Faso, Uganda, Äthiopien, Mosambik, Moldau, Armenien, Georgien, 

Palästina, Albanien und Kosovo.  

 Förderungswerber:in 

 Als Förderungswerber:innen im Rahmen des „Call for Proposals“  kommen 
ausschließlich gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Österreich in Betracht. Mit 
diesen findet die Vertragsunterzeichnung statt und sie sind verantwortlich für die 
Koordinierung der Maßnahmen in den Zielländern durch ihre Projektpartner:innen vor 
Ort.20 

 Auch Konsortien gemeinnütziger Organisationen mit Sitz in Österreich kommen in 
Betracht, wenn diese Konstellation einen zusätzlichen Mehrwert für die 
Projektumsetzung bedeutet und die Mitglieder der Konsortien sich gegenseitig stark 
komplementieren und gut miteinander im Zielland koordiniert sind. Pro Konsortium 
muss es eine leitende Organisation geben, welche für die Koordinierung des 
Konsortiums verantwortlich ist. 

                                                      

19 Vgl. UN (1998), Press Release, ECOSOC/5759, STATEMENT OF COMMITMENT FOR ACTION TO ERADICATE 
POVERTY ADOPTED BY ADMINISTRATIVE COMMITTEE ON COORDINATION, 
https://press.un.org/en/1998/19980520.eco5759.html, abgerufen am 13.03.2024. 
20 Auch Partnerorganisationen in Zielländern müssen gemeinnützige Organisationen sein (i.e. Nicht-
Regierungs-Organisationen – NROs, Vereine, Gemeinnützige GmbHs). 
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 Für den Fall der Mitförderung einer Maßnahme durch andere Kostenträger:innen ist 
sicherzustellen, dass es zu keiner Überförderung kommt. 

 Jede:r Förderungswerber:in darf im Rahmen dieser Sonderrichtlinie nur einen 
Projektantrag einreichen. Diesen Antrag kann die jeweilige Organisation entweder als 
Einzelantrag oder als Teil eines Konsortiums stellen. Es ist nicht möglich beide 
Antragsformen zu wählen. 

 Bereits der Projektantrag hat Angaben zu den lokalen Projektpartner-Organisationen 
nach Maßgabe der Vorgaben des „Call for Proposals“ zu enthalten. Die Änderung von 
lokalen Projektpartner-Organisationen vor Ort während der Projektlaufzeit bedarf der 
Zustimmung des BMSGPK. 

 Art und Höhe der Förderung 

1. Es werden Projekte mit Gesamtprojektkosten von mindestens 500.000,00 € und 
maximal 1.900.000,00 € gefördert. Die im Förderungsvertrag für den/die jeweilige:n 
Förderungsnehmer:in genehmigte maximale Gesamtförderungssumme kann weder 
durch eine Überschreitung des Finanzplanes, noch durch dem/der 
Förderungsnehmer:in entstandene Finanzierungskosten und die von ihm/ihr zu 
tragende Umsatzsteuer, noch durch irgendeinen sonstigen Umstand erhöht werden.  

2. Bei der Art der Förderung handelt es sich um einen Zuschuss. 
3. Auf die Gewährung einer Förderung besteht dem Grunde und der Höhe nach kein 

Rechtsanspruch. 
4. Eine Förderung darf nur in dem zur Zielerreichung erforderlichen und 

nachvollziehbaren Ausmaß erfolgen.  
5. Eine Förderung darf entsprechend der Eigenart der Leistung nur zeitlich befristet 

gewährt werden. 

 Abgrenzung zu bestehenden Förderungen der 
Gebietskörperschaften 

Zur Vermeidung von Doppelförderungen sind Fördermittel anderer öffentlicher Stellen 
(Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände usw.) jedenfalls in Abzug zu bringen 
und reduzieren damit die Höhe der zuschussfähigen Kosten. 
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Durch den Fokus der gegenständlichen Sonderrichtlinie auf Maßnahmen im 
Zuständigkeitsbereich des BMSGPK wird auch eine inhaltliche Abgrenzung zu bestehenden 
Förderungen der Gebietskörperschaften bewerkstelligt.  
 
Da ein Großteil der Förderungen der Österreichischen EZA über das BMEIA vergeben und 
von der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, der ADA, 
abgewickelt wird, wird bei der Antragsprüfung ein besonderes Augenmerk auf eine klare 
inhaltliche Abgrenzung zu Projekten der ADA gelegt.  

Im Rahmen der Antragsstellung müssen Fördernehmer:innen alle anderen geförderten/zu 
fördernden Vorhaben der im Zeitraum der (des) gegenständlichen Vorhaben(s) angeben. 
Dies ermöglicht dem BMSGPK, Risiken zu Doppelförderungen bereits bei der 
Antragsprüfung zu erkennen und auszuschließen. Bei Anträgen, bei denen keine klare 
Abgrenzung zu Projektförderungen anderer öffentlicher Stellen klargestellt werden kann, 
wird genau geprüft, inwiefern das geplante Projekt eine sinnvolle Ergänzung zu den 
bestehenden Maßnahmen mit einem klaren Fokus auf den Zuständigkeitsbereich des 
BMSGPK darstellt. 
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6 Förderbare Kosten 

Förderbar sind nur jene Kosten, die unmittelbar mit dem geförderten Projekt/Vorhaben in 
Zusammenhang stehen, im Rahmen der Abrechnung anerkannt werden und in jenem 
Ausmaß, als sie zur Erreichung des Förderungszieles unbedingt erforderlich sind. 

Die folgenden Regelungen zu förderbaren Kosten finden Anwendung auf Kosten, die durch 
die Fördernehmer:innen sowie die Projektpartner:innen in den Zielländern anfallen. 

 Personalkosten 

Die Personalkosten für Projekt-/Vorhabensmitarbeiter:innen sind nur insoweit förderbar, 
als sie das Gehaltsschema des Bundes für vergleichbare Bundesbedienstete nicht 
übersteigen.  

Grundsätzlich sind nur die tatsächlich ausbezahlten Personalkosten förderbar. Freiwillige 
Sozialleistungen, Prämien und ähnliche Leistungen werden nicht gefördert. Sonstige 
Zahlungen (Zulagen) oder geldwerte Leistungen für Personal sind nur dann förderbar, 
wenn sie gesetzlich oder kollektivvertraglich generell und rechtverbindlich als fixer 
Gehaltsbestandteil vorgesehen sind (z.B. Projekt-/Vorhabensleiter:inzulage, Mankogeld, 
Kleiderpauschale). Mehrdienstleistungen sind grundsätzlich nur dann förderbar, wenn sie 
im Rahmen der Förderungsgewährung (§ 2) bewilligt wurden. 

Die maximal förderbaren Jahreslohnkosten (inkl. sämtlicher Dienstgeber:innenabgaben) 
basieren auf einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Die nachgewiesenen 
tatsächlichen Personalkosten sind pro Jahresarbeitsplatz auf Basis einer Vollbeschäftigung 
bis zu den folgenden Höchstbeträgen förderbar: 

Verwendungsgruppe v1/A  
Projekt-/Vorhabensleiter:in 

EUR 117.158,00 

Verwendungsgruppe v1/A 
Qualifizierte:r Sachbearbeiter:in 

EUR 82.609,00 

Verwendungsgruppe v2/B 
Qualifizierte:r Sachbearbeiter:in 

EUR 68.567,00 
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Verwendungsgruppe v2/B 
Sachbearbeiter:in 

EUR 56.766,00 

Verwendungsgruppe v3/C 
Sachbearbeiter:in 

EUR 48.184,00 

Verwendungsgruppe v4/D  
Schreibkraft 

EUR 40.163,00 

 
Bei Förderungen über einen mehrjährigen Zeitraum werden die nachgewiesenen 
tatsächlichen Kosten bis zu den jeweils für das konkrete Jahr geltenden Höchstbeträgen21 
abgegolten. 

 Sachkosten 

Als Sachkosten können jene Ausgaben gefördert werden, die direkt zur Erreichung der im 
Punkt 5.1 (Förderungsgegenstand) angeführten förderbaren Maßnahmen aufgewendet 
werden. 

Folgende Kostenarten können prinzipiell als Sachkosten gefördert werden: 
 
• Honorare / Werkverträge / Fr. Dienstverträge 
• Fachliteratur 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Fortbildungen 
• Lehr- / Lernmittel 
• Miete und Betriebskosten 
• Telefon / Porto / Internet 
• (Geringwertige) Wirtschaftsgüter (siehe Bestimmungen im folgenden Absatz) 
• Versicherungen 
• AfA für Ausstattung und KFZ (Abschreibung nach dem EstG 1988 gem. §36 der ARR) 
• Ausstattung Miete / Leasing 
• Sonstige Sachkosten 
  

                                                      

21 Es werden die Höchstbeträge der jeweils geltenden WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung 
herangezogen. 
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Abweichend von § 36 ARR 2014, können Kosten für Anschaffungen und Investitionsgüter 
als förderbare Kosten zur vollen Höhe bis max. 20 % der gesamten Fördersumme 
anerkannt werden, sofern diese im Rahmen folgender Bereiche zur Anwendung kommen 
und dem Zwecke dieser Maßnahmen dienlich sind:  

1. Anschaffungen, welche der Verteilung von Bedarfsgütern des täglichen Lebens 
dienlich sind (z.B. Kühlschränke); 

2. Anschaffungen, welche dem Schutz vor drohender Obdach- und Wohnungslosigkeit 
dienlich sind und grundlegende Lebensstandards fördern, wobei ausschließlich 
Renovierungsarbeiten, Klimawandelanpassungsmaßnahmen und Zuwendungen für 
grundlegende Wohnungsausstattung in Frage kommen;  

3. Anschaffungen, welche die Bereitstellung und Verwendung medizinischer, 
psychosozialer, pflegerischer sowie anderer sozialer Dienstleitungen ermöglichen (z.B. 
technische Ausstattung oder Verbrauchsgüter für medizinische oder pflegerische 
Dienste); 

4. Anschaffungen, die für den laufenden Betrieb medizinischer, psychosozialer, 
pflegerischer sowie anderer sozialer Dienstleistungen notwendig sind (z.B. allgemeine 
Gebrauchsgüter wie z.B. IT-Infrastruktur oder Einrichtungsausstattung).  

 
Die Anschaffungen müssen zur Erreichung des Projektziels notwendig sein und direkt den 
Adressat:innen zugute kommen. 
 
Die genauen Bestimmungen unter Punkt 7 „Nicht förderbare Kosten“ sind auch in den 
oben genannten Fällen im Detail zu beachten. Nur Sachkosten, welche nicht durch die in 
Punkt 7 angeführten Bestimmungen ausgeschlossen werden, können in den hieroben 
angeführten Fällen gefördert werden. 

 Zeitaufwand 

Der dem Projekt/Vorhaben zuzuordnende Zeitaufwand der betroffenen Projekt-
/Vorhabensmitarbeiter:innen (auch der leitenden Angestellten des Vereines) ist zu 
erfassen. Diese Aufzeichnungen sind dem BMSGPK nach Aufforderung vorzulegen. 

In jenen Fällen, in denen Personal nur teilweise im Projekt/Vorhaben verwendet wird und 
daneben entweder in anderen geförderten Projekten/Vorhaben oder in nicht geförderten 
Bereichen der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers arbeitet, müssen 
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förderbare Personalkosten von projekt-/vorhabensbeteiligten Personen wie folgt 
nachgewiesen werden: 

 Angabe der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers über das Ausmaß des 
im Rahmen des Projektes/Vorhabens beteiligten Personals in Relation zur 
Gesamtarbeitszeit im Rahmen der Personalkostenabrechnung (Beilage „Projekt-
/Vorhaben-/Zwischenabrechnung…..“); das Gesamtvolumen der Arbeitszeit muss 
glaubhaft sein und bedarf v.a. dann einer plausiblen Begründung, wenn es deutlich 
über oder unter der Normalarbeitszeit liegt. 

 Ermittlung eines durchschnittlichen Stundensatzes für jede der projekt-
/vorhabensbeteiligten Personen durch Teilung der gesamten Personalkosten (Gehalt 
inkl. allfälliger Überstundenentgelte und Sozialabgaben) durch die gesamten 
Jahresleistungsstunden (inkl. allfälliger Überstunden); das heißt, allfällige 
Überstundenentgelte dürfen einem Projekt/Vorhaben nur aliquot und nicht zur Gänze 
oder überproportional zugerechnet werden. 

 Projekt-/Vorhabensmitarbeiter:innen mit personenbezogenen 
Förderungen 

Falls mit der Projekt-/Vorhabensdurchführung auch Dienstnehmer:innen mit 
Behinderungen oder z.B. ältere Dienstnehmer:innen betraut werden, verpflichtet sich 
der:die Förderungsnehmer:in bei den zuständigen Stellen (Arbeitsmarktservice, 
Sozialministeriumservice, Gemeinde, Sozialversicherungsträger etc.) entsprechende 
Förderungsanträge einzubringen und die erhaltenen und zugesagten Förderungen 
anlässlich der Abrechnung (zahlenmäßige Nachweisung) bekannt zu geben. Die erhaltenen 
Förderungen reduzieren die gewährte Förderung des BMSGPK, sofern diese Einnahmen 
nicht bereits im Antrag entsprechend berücksichtigt wurden. 

 Ersatzeinstellungen 

Gegen die Ersatzeinstellung neuer Mitarbeiter:innen für ausscheidende Projekt-
/Vorhabensmitarbeiter:innen gleicher Qualifikation besteht kein Einwand, sofern mit dem 
kalkulierten Personalbudget das Auslangen gefunden wird. Über die Einstellung neuer 
Mitarbeiter:innen und über deren Qualifikation ist das BMSGPK unverzüglich zu 
informieren. 
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Vom:von der Förderungsnehmer:in sind anlässlich der Vorlage des Nachweises über die 
Verwendung der gewährten Förderung detaillierte Unterlagen (Beschäftigungszeitraum, -
ausmaß, prozentueller Einsatz für das geförderte Projekt/Vorhaben etc.) zu übermitteln. 
Außerdem sollen diese Unterlagen hinsichtlich der Ersatzeinstellungen u. a. Informationen 
zur Schul- und Berufslaufbahn, zum Tätigkeitsbereich im geförderten Projekt/Vorhaben 
der Projekt-/Vorhabensmitarbeiterin bzw. des Projekt-/Vorhabensmitarbeiters beinhalten, 
sodass vom BMSGPK eine entsprechende besoldungsrechtliche Einstufung vorgenommen 
werden kann. 

Des Weiteren zieht der Einsatz von Ausländer:innen, deren Beschäftigung gemäß den 
Bestimmungen des AuslBG (Ausländerbeschäftigungsgesetz), BGBl. Nr. 218/1975 nicht 
erlaubt ist, die Rückzahlung von Förderungen aus Mitteln des Bundes (einschließlich der 
verwalteten Mittel der EU) nach sich (siehe dazu auch § 22). 

 Reisekosten 

Die Förderung von Reisekosten erfolgt gemäß den Bestimmungen der 
Reisegebührenvorschrift 1955 (kurz RGV), BGBI. Nr. 133/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung, bis zu jener Höhe, wie sie vergleichbaren Bundesbediensteten zustehen. 

6.6.1 Fahrtkosten 
In Fällen, in denen die Benützung eines privaten Fahrzeuges ökonomisch zweckmäßig 
erscheint (bei erheblicher Zeitverzögerung durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
oder bei Einsparung von Nächtigungsgebühren etc.) kann das amtliche Kilometergeld 
verrechnet werden. In diesem Fall sind auf dem Beleg die maßgebenden Gründe 
anzuführen. 

6.6.2 Nächtigungskosten 
Wird infolge einer Behinderung mit den in der Reisegebührenvorschrift 1955, 
BGBl. Nr. 133/1955, in der jeweils geltenden Fassung, festgelegten Nächtigungsgebühren 
nicht das Auslangen gefunden, können nachgewiesene Nächtigungskosten bis zu einem 
Höchstbetrag von EUR 116,00 gefördert werden. Die behinderungsbedingte 
Notwendigkeit der Überschreitung der Nächtigungsgebühren lt. Reisegebührenvorschrift 
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1955 ist jedenfalls glaubhaft zu machen (die maßgeblichen Umstände sind auf dem 
Verwendungsnachweis entsprechend zu vermerken). 

Die Nächtigungsgebühr beträgt € 15,00/Nacht. Wenn nachgewiesen werden kann 
(Hotelrechnung), dass die tatsächlichen unvermeidbaren Auslagen für die in Anspruch 
genommene Nachtunterkunft zustehende Nächtigungsgebühr übersteigen, kann ein 
Zuschuss zur Nächtigungsgebühr bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, 
höchstens aber bis zu 600% der Nächtigungsgebühr, gewährt werden. 

Für die Verpflegung wird eine Tagesgebühr lt. Reisegebührenvorschrift 1955, wie sie 
Bundesbediensteten zusteht, anerkannt. 

6.6.3 Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung durch den:die 
Förderungsnehmer:in 
Wird einem:einer Teilnehmer:in an einer mindestens 5 Unterrichtseinheiten (zumindest je 
50 Minuten) dauernden Veranstaltung (Seminar, Schulung etc.) vom:von der 
Förderungsnehmer:in Unterkunft und Verpflegung kostenlos zur Verfügung gestellt, 
gebühren ihm:ihr keine Tages- und Nächtigungskosten. 

Die vom:von der Förderungsnehmer:in getragenen Kosten der Veranstaltung für 
Unterkunft und Verpflegung werden pro Teilnehmer:in und Tag bis zu folgenden 
Höchstsätzen (= Bruttobeträge) anerkannt: 

 Vollpension mit Nächtigung EUR 96,80 
 Halbpension mit Nächtigung EUR 85,60 
 Nächtigung mit Frühstück EUR 74,40 

 
Mit diesen Höchstsätzen sind auch Pausengetränke und diverse Abgaben etc. abgegolten. 

Sofern vom:von der Vermieter:in in der Rechnung das Entgelt für die Beistellung des 
Seminarraumes samt technischer Ausstattung gesondert ausgewiesen wird, werden diese 
nachgewiesenen Zusatzkosten neben den oben angeführten Höchstbeträgen als förderbar 
anerkannt. 
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 Leasing 

Förderbar im Zusammenhang mit der Nutzung von Leasinggegenständen zur 
Durchführung des förderungswürdigen Projekts/Vorhabens ist das fällige Leasingentgelt, 
wobei maximal vom Nettohandelswert des Leasinggegenstandes unter Bedachtnahme auf 
die Dauer des Projekts/Vorhabens und Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes auszugehen ist. Voraussetzung dafür ist, dass 
der:die Förderungsnehmer:in auch der:die Leasingnehmer:in ist. 

 Werkverträge 

6.8.1 Vortragende 
Aufwendungen für Werkverträge werden bis zu folgenden Höchstbeträgen anerkannt: 

Honorarnoten für Vortragende: maximal EUR 162,50 zuzüglich USt. pro Vortragsstunde 
(damit ist auch die Vor- und Nachbereitungszeit abgegolten). 

Vergütung der Reisekosten des öffentlichen Verkehrsmittels (Bahn 2. Klasse). In Fällen, in 
denen die Benützung eines privaten Fahrzeuges ökonomisch zweckmäßig erscheint (bei 
erheblicher Zeitverzögerung durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder bei 
Einsparung von Nächtigungsgebühren etc.) kann das amtliche Kilometergeld22 verrechnet 
werden. 

Vergütung der nachgewiesenen Nächtigungskosten in der Höhe von  
maximal EUR 105,00 pro Nacht. 

6.8.2 Administration und Organisation 
Für administrative und organisatorische Tätigkeiten von Projekt-
/Vorhabensmitarbeiterinnen und Projekt-/Vorhabensmitarbeitern, die auf 

                                                      

22 Förderbar ist der jeweils aktuelle Stand des amtlichen Kilometergeldes, welches auf der Website des 
Bundesministeriums für Finanzen einzusehen ist:  
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/kilometergeld.html. 
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Werkvertragsbasis erbracht werden, gelten folgende Höchstbeträge (inkl. sämtlicher 
Dienstgeber:innenabgaben): 

Verwendungsgruppe v1/A  
Projekt-/Vorhabensleiter:in 

EUR 69,74  pro Stunde 

Verwendungsgruppe v1/A 
Qualifizierte:r Sachbearbeiter:in 

EUR 49,17 pro Stunde 

Verwendungsgruppe v2/B 
Qualifizierte:r Sachbearbeiter:in 

EUR 40,81 pro Stunde 

Verwendungsgruppe v2/B 
Sachbearbeiter:in 

EUR 33,79 pro Stunde 

Verwendungsgruppe v3/C 
Sachbearbeiter:in 

EUR 28,68 pro Stunde 

Verwendungsgruppe v4/D  
Schreibkraft 

EUR 23,91 pro Stunde 

 

6.8.3  Gebärdensprachedolmetscher:innenleistungen 
Honorarnoten für Gebärdensprachedolmetscher:innenleistungen werden mit maximal 
EUR 35,00 zuzüglich USt. pro halbe Stunde Dolmetscher:innentätigkeit und EUR 31,00 
zuzüglich USt. pro Stunde Zeitversäumnis anerkannt. 

6.8.4 Schriftdolmetschung 
Honorarnoten für die Schriftdolmetschung werden mit maximal EUR 33,00 zuzüglich USt. 
pro halbe Stunde Schriftdolmetschungstätigkeit und EUR 31,00 zuzüglich USt. pro Stunde 
Zeitversäumnis anerkannt. 

6.8.5 Externe Dienstleister:innen 
Für Stundensätze von Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen und sonstigen 
vergleichbaren extern zugekauften Dienstleistungen gilt ein Stundensatz von EUR 225,00 
zuzüglich USt. als maximal förderbare Obergrenze. 
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 Overheadkosten/Verwaltungsgemeinkosten (indirekte Kosten) 

Overheadkosten/Verwaltungsgemeinkosten werden grundsätzlich nur im Ausmaß von 
maximal 5% der Förderungssumme anerkannt. Bei diesen 
Overheadkosten/Verwaltungsgemeinkosten handelt es sich um reale projektbezogene 
Ausgaben, welche keine Kosten enthalten, die in einen anderen Posten des Finanzplanes 
für die Erfüllung des Projekts aufgenommen wurden, die nicht als direkte Kosten verbucht 
werden können und nicht aus anderen Quellen finanziert oder gefördert werden. 

Unter dieser Kostenposition können nur folgende Ausgaben - unabhängig davon, ob sie 
intern erbracht oder extern zugekauft werden – anteilsmäßig berücksichtigt werden: 
Geschäftsführung, Lohnverrechnung, Controlling, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, 
zentrale Verwaltung, anteilsmäßige Kosten für Betriebsrät:innen, Arbeitsmediziner:innen 
und Sicherheitsvertrauenspersonen, IT-Kosten (Zentrale EDV-Abteilung, z.B. 
Instandhaltungskosten, Wartungen); Kosten für Telefon, Porto und Internet; Miete und 
Betriebskosten; Kosten für Büromaterial; Kosten für Fachliteratur und für Fortbildungen 
von Mitarbeiter:innen; Lehr-/Lernmittel; Kosten für Versicherungen; Reinigungskosten/-
dienstleistungen; Kosten für Leistungen, die der jeweiligen Maßnahme nicht direkt 
zugeordnet werden können. 

Ein gesonderter Nachweis der einzelnen Verwaltungsgemeinkosten ist nicht erforderlich. 
Mit dem Verwaltungsgemeinkostenzuschlag sind alle Kosten mit Gemeinkostencharakter 
abgegolten und dürfen nicht als direkte Kosten abgerechnet werden. 

Das BMSGPK behält sich die Einsichtnahme in die Originalbelege oder die nachträgliche 
Vorlage der Originalbelege zur Prüfung der Overhead/Verwaltungsgemeinkosten vor. 
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7 Nicht förderbare Kosten 

Kosten, die nicht unmittelbar mit dem geförderten Projekt/Vorhaben in Zusammenhang 
stehen, sind nicht förderbar.  

1. Mit Ausnahme von Ausgaben, welche unter die in Punkt 6.2 angeführten 
Projektaktivitäten fallen und für welche das BMSGPK ausdrücklich eine Abweichung 
von § 36 ARR 2014 genehmigt, sind folgende Ausgaben von der Förderung 
grundsätzlich ausgeschlossen:  Kauf von Betriebsmitteln, Fahrzeugen, Infrastruktur, 
Liegenschaften, Gebäude sowie Gebäudeteile, d.h. Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, deren Verwendung oder Nutzung sich auf einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt (abnutzbares Anlagevermögen) und die 
den Wert für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 13 des Einkommensteuergesetzes 
1988 in der jeweils geltenden Fassung (derzeit EUR 1.000,00 excl. USt.) überschreiten. 
Diese können, maximal für den Förderzeitraum, lediglich in Höhe der Absetzung für 
Abnutzung gefördert werden. Nicht förderbar sind Abschreibungskosten für Gebäude. 

 
2. Von der Förderung grundsätzlich ausgeschlossen sind außerdem die Ausgaben für 

folgende Sachkosten: 
• Ausgaben, Steuern und Abgaben, die an Dritte weiterverrechnet und damit nicht vom 

Projektträger getragen werden. 
• Ausgaben, die nicht eindeutig dem Projekt oder der Zielsetzung des Vorhabens 

zurechenbar sind (z.B. Rechnungen, die auf eine andere Person/Institution lauten oder 
nicht vom:von der Förderungsnehmer:in oder den Projektpartner:innen im Zielland 
bezahlt wurde sowie Kaffeegeschirr, Blumen, Geschenke, Alkoholika, Rauchwaren und 
Trinkgelder). 

• Subaufträge, die die Kosten der Durchführung ohne erkennbaren Zusatznutzen für das 
Vorhaben erhöhen. 

• Kalkulatorische Unternehmer:innenlöhne. 
• Makler:innengebühren und Provisionen. 
• Repräsentationsausgaben und interne Arbeitsessen. 
• Sollzinsen und sonstige Finanzierungskosten. 
• Nicht bezahlte Rechnungen, Schadenersatzforderungen, Garantieleistungen, Skonti, 

Rabatte etc. 
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• erstattungsfähige Umsatzsteuer. 
• Bußgelder und Geldstrafen. 
 
3. Von der Förderung ausgeschlossen sind folgende Ausgaben für 

Personalkostenanteile: 
• Sozialleistungen aus familiären Anlässen (z.B. Hochzeitsgeld, Geburtengeld, etc.) oder 

Betriebsjubiläen. 
• Erfolgsprämien, Jubiläumsgelder, Bilanzgelder und ähnliche Zulagen, auch wenn es 

der Kollektivvertrag ermöglichen würde (fehlende Projektrelevanz). 
• Freiwillige Sozialleistungen, die nicht in dem, dem Dienstvertrag zu Grunde liegenden 

Kollektivvertrag festgeschrieben sind (Zulagen, Prämien und ähnliche Leistungen). 
• Abfertigungsrückstellungen. Dienstverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn 

nach dem 31.12.2002 liegt, unterliegen dem Betrieblichen 
Mitarbeiter:innenvorsorgegesetz. 

• Zeiten von Mutterschutz, Karenz, Langzeitkrankenstände oder Präsenzdienst. 
• Sachbezüge. 
• Überstundenpauschalen. 
• Auszahlungen von Urlaubsabfindungen. 

 
4. Umsatzsteuer:  
Die auf die Kosten der förderbaren Leistung entfallende Umsatzsteuer ist grundsätzlich 
keine förderbare Ausgabe; sofern diese Umsatzsteuer aber nachweislich tatsächlich und 
endgültig von dem:der Förderungsnehmer:in zu tragen ist, da für sie:ihn keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kann sie als förderbarer Kostenbestandteil 
berücksichtigt werden.  

Die - auf welche Weise auch immer - rückforderbare Umsatzsteuer ist auch dann nicht 
förderbar, wenn sie die:der Förderungsnehmer:in tatsächlich nicht zurückerhält.  

Sollte eine Förderung seitens des Finanzamtes wegen des Vorliegens einer nach dem 
Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI. Nr. 663/1994, in der jeweils geltenden Fassung, 
steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung die:der Förderungsnehmer:in an das BMSGPK 
nicht als Förderung, sondern als Auftragsentgelt angesehen werden und dafür von die:der 
Förderungsnehmer:in eine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen sein, ist das 
Auftragsentgelt als Bruttoentgelt anzusehen. Eine zusätzliche, gesonderte Abgeltung der 
Umsatzsteuer - aus welchem Rechtsgrund immer - ist somit ausgeschlossen. 
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5. Förderungsmittel des Bundes dürfen nicht zur Bildung von Rücklagen oder 
Rückstellungen nach dem Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400/1988, in der 
jeweils geltenden Fassung, verwendet werden. 
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8 Ablauf der Förderungsgewährung 

 Förderungsansuchen und Förderungsgewährung 

Eine Förderung ist nur dann zulässig, wenn vor Antragstellung mit der Durchführung des 
Projektes noch nicht begonnen wurde.  

Es können nur jene Kosten gefördert werden, die nach Einlangen des 
Förderungsansuchens entstanden sind. Ebenso ist eine Förderung der Durchführung eines 
Projektes gemäß gegenständlicher Sonderrichtlinie über die jeweilige Förderungsperiode 
hinaus nicht möglich. Die maximale Projektlaufzeit ist Punkt 8.1.1 zu entnehmen. 

1. Für Förderung von Projekten österreichischer gemeinnütziger Organisationen wird ein 
Aufruf zur Einreichung von Förderungsansuchen („Call for Proposals“) auf der Website 
des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
unter www.sozialministerium.at verlinkt.  
 
Das BMSGPK stellt ein Formular für das Förderungsansuchen zur Verfügung, das von 
dem:der Förderungswerber:in zu verwenden ist. Der:Die Förderungswerber:in hat das 
Förderungsansuchen inklusive der im Förderantragsformular genannten Unterlagen 
und Nachweise an das BMSGPK innerhalb der im „Call for Proposals“ festgelegten Frist  
zu übermitteln. Es werden nur vollständige Förderungsanträge berücksichtigt.  
 
Nach Feststellung der Vollständigkeit des Förderungsantrages und Überprüfung der 
Förderungsvoraussetzungen erfolgt die Prüfung durch die zuständige Fachsektion.  
 
Die Förderungsentscheidung erfolgt durch den:die Bundesminister:in für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nach Maßgabe der vorhandenen 
budgetären Mittel.  
 
Anschließend werden entsprechende Förderungsangebote an die ausgewählten 
Förderungswerber:innen übermittelt. Der Förderungsvertrag kommt durch schriftliche 
Annahme des Förderungsangebots durch den:die Förderungswerber:in zustande.  

http://www.sozialministerium.at/
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8.1.1 Projektlaufzeit 
Die Projektlaufzeit umfasst den Zeitraum, der für die Durchführung des Projektes zur 
Verfügung steht. Sie beginnt mit dem im Fördervertrag festgelegten Zeitpunkt, frühestens 
jedoch mit der Antragsstellung. Der Anspruch auf eine Förderung leitet sich dadurch nicht 
ab. Die Projektlaufzeit endet spätestens zwei Jahre nach dem Projektbeginn. Es besteht 
die Möglichkeit zu einer kostenneutralen Fristerstreckung der Projektlaufzeiten von bis zu 
maximal 6 Monaten in begründeten Fällen.  

8.1.2 Beurteilungskriterien 
Die Bewertung der eingereichten Projekte im Rahmen der Ausschreibung für Projekte 
österreichischer gemeinnütziger Organisationen wird von Expert:innen der 
Fachabteilungen des BMSGPK anhand folgender Kriterien und Schritte vorgenommen. 

1. Formale Prüfung 
Durchsicht formaler Kriterien: 
− Beachtung der Einreichungsfrist 
− Beachtung der Formalkriterien des „Call for Proposals“ und der Sonderrichtlinie 
− Übereinstimmung des Zeitplans und des Budgetplans mit dem „Call for Proposals“ 

und der Sonderrichtlinie 
− Vollständige Lieferung aller im „Call for Proposals“ erfragten Beilagen und 

Dokumente 
 
2. Inhaltliche Prüfung 

Die inhaltliche Prüfung erfolgt in 2 Schritten: 
2.1: Prüfung von Ausschlusskriterien (klares Abzielen auf Armutsbekämfung, alle 
Zielländer fallen unter zugelassene Schwerpunktländer); 
2.2: Bewertung der Projekte anhand von drei Kategorien, die zu gleichen Teilen 
gewichtet sind (jeweils zu einem Drittel): 
− Relevanz (Problemanalyse, Aktivierung von Zielgruppen, Übereinstimmung mit 

Zielen der Sonderrichtlinie); 
− Qualität (Wirksamkeit, sofortiger Effekt, Nachhaltigkeit, Innovation); 
− Durchführbahrkeit (Methodik & Zeitplan). 

 
Bei der Projektplanung und -umsetzung müssen folgende Prinzipien beachtet und 
respektiert werden: 
− Beitrag zur Umsetzung der 2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung; 
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− Humanitäre Prinzipien; 
− „Gender Mainstreaming“ und Empowerment von Frauen und Mädchen; 
− „Human Rights Based Approach“; 
− „Do No Harm“ und „Conflict Sensitivity“ Ansätze. 

Diese Prinzipien werden auch bei der Antragsbeurteilung berücksichtigt. 
 
Bei der Antragsprüfung wird ein besonderes Augenmerk auf die Abgrenzung zu 
bestehenden Förderungen der Gebietskörperschaften – insbesondere Projekte der ADA – 
gelegt (siehe Punkt 5.4).  

Die finale Entscheidung der Auswahl der zu fördernden Projekte erfolgt durch den/die 
Bundesminister:in.  

 Förderungsvertrag 

Eine Förderung wird nur aufgrund eines schriftlichen Förderungsvertrages gewährt. Auch 
Änderungen und Ergänzungen des Förderungsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform. Es kommt ein Musterförderungsvertrag des Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zur Anwendung. Der 
Musterförderungsvertrag sowie das Musterförderungsansuchen werden den 
Förderungswerber:innen zur Verfügung gestellt. Diese werden zeitgerecht auf der 
Homepage des BMSGPK https://www.sozialministerium.at veröffentlicht. 

Folgende Inhalte sind direkt oder implizit im Musterförderungsvertrag enthalten: 

− Bezeichnung der Rechtsgrundlage, 
− Bezeichnung der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers, einschließlich von 

Daten, die die Identifikation gewährleisten (Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, 
ZVR-Zahl oder gegebenenfalls die im Ergänzungsregister vergebene 
Ordnungsnummer), 

− Beginn und Dauer der Laufzeit der Förderung, 
− Art und Höhe der Förderung, 
− genaue Beschreibung des geförderten Projektes (Förderungsgegenstand), 
− förderbare und nicht förderbare Kosten, 
− Fristen für die Durchführung des geförderten Projektes sowie für die 

Berichtspflichten, 

https://www.sozialministerium.at/
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− Auszahlungsbedingungen, 
− Kontrolle und Mitwirkung bei der Evaluierung, 
− Bestimmungen über die Einstellung und Rückzahlung der Förderung, 
− Bestimmungen zur Datenverarbeitung, 
− sonstige zu vereinbarende Vertragsbestimmungen sowie 
− besondere Förderungsbedingungen, die der Eigenart des zu fördernden Projektes 

entsprechen und überdies sicherstellen, dass dafür Bundesmittel nur in dem zur 
Erreichung des angestrebten Erfolges unumgänglich notwendigen Umfang eingesetzt 
werden (u.a. Bestimmungen zum Wegfall oder zu wesentlichen Änderungen des 
Verwendungszwecks sowie die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfung in Österreich 
und in den Zielländern). 
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9 Kontrolle und Auszahlung 

 Berichtspflichten 

1. Der:die Förderungsnehmer:in hat dem BMSGPK einen Zwischenbericht nach dem 
ersten Jahr der Projektlaufzeit in Form eines narrativen Berichts zu übermitteln. 
Dieser hat finanzielle Kennzahlen zu enthalten, die Auskunft über die bisherige 
Ausschöpfung der finanziellen Mittel und einen Ausblick auf den finanziellen Bedarf 
für die restliche Projektlaufzeit geben. Außerdem hat der:die Förderungsnehmer:in 
einen Endbericht (im Format als Word- oder PDF-Dokument) über die Durchführung 
des Projekts/Vorhabens unter Vorlage eines Verwendungsnachweises, bestehend aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, bis zum Ende des 
Projektzeitraumes + 3 Monate zu übermitteln. 
 

2. Aus dem Sachbericht müssen insbesondere die Verwendung der aus Bundesmitteln 
gewährten Förderung, der Nachweis über die Durchführung des geförderten 
Projekts/Vorhabens sowie die dadurch erzielte Wirkung hervorgehen. 
 

3. Der Sachbericht ist in geschlechtergerechter Sprache abzufassen. Aus dem 
Sachbericht muss hervorgehen, ob bei der Durchführung des Projekts/Vorhabens 
„genderspezifische“ Aspekte berücksichtigt wurden und welche (allenfalls 
unterschiedlichen) Auswirkungen die Durchführung des Projekts/Vorhabens auf 
Frauen, Männer und Diverse hat. 
 

4. Die Berichterstattung, einschließlich des zahlenmäßigen Nachweises, hat sich stets auf 
das gesamte Projekt/Vorhaben zu erstrecken. Hat der:die Förderungsnehmer:in für 
denselben Verwendungszweck auch eigene finanzielle Mittel eingesetzt oder von 
einem:einer anderen Rechtsträger:in oder auch von einem anderen anweisenden 
Organ desselben Rechtsträgers bzw. derselben Rechtsträgerin finanzielle Mittel 
erhalten, so hat der zahlenmäßige Nachweis auch diese zu umfassen. 
 

5. Der zahlenmäßige Nachweis muss eine durch Belege nachweisbare Aufgliederung aller 
mit dem geförderten Projekt zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben 
umfassen. Der Fördergeber hat sich entweder die Vorlage der Belege oder die 
Einsichtnahme in diese bei der:dem Förderungsnehmer:in und bei den 
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Projektpartner:innen vorzubehalten. Für den zahlenmäßigen Nachweis ist das dem 
Förderungsvertrag beigeschlossene Formular „Projekt-/Vorhaben-
/Zwischenabrechnung“ zu verwenden.  
 

6. Darüber hinaus ist der letzte genehmigte Rechnungsabschluss der 
Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers im Rahmen der Berichterstattung 
(sofern nicht schon bei der Antragstellung erfolgt) vorzulegen. Erstreckt sich die 
gewährte Förderung über einen längeren Zeitraum, dann sind alle diesen 
Förderungszeitraum umfassenden Rechnungsabschlüsse vorzulegen. 
 

7. Dem BMSGPK ist bei der Endabrechnung die widmungsgemäße Verwendung des 
Förderungsbetrages durch die beigeschlossenen Formulare „Beleglisten (für Personal- 
und Sachaufwand)“ zu belegen. Nach entsprechender Aufforderung sind sämtliche 
Originalrechnungen mit den dazugehörigen Originalzahlungsbestätigungen, die in 
zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der gewährten Förderung stehen, zu 
übermitteln.  
 

8. (a) In den zahlenmäßigen Nachweis (Verwendungsnachweis) können nur Rechnungen 
einbezogen werden, die sich auf Leistungen beziehen, die sich auf die in der Zeit vom 
Beginn der Projektlaufzeit bis zum Ende der Projektlaufzeit in Auftrag gegeben und 
erbrachten Leistungen beziehen und deren Bezahlung in der Zeit vom Beginn der 
Projektlaufzeit bis längstens 1 Monat nach Ende der Projektlaufzeit erfolgt ist. 
(b) Rechnungen, die unmittelbar mit der Beauftragung der Wirtschaftsprüfung in 
Österreich und den Zielländern und der Prüfung des Gesamtprojektes in 
Zusammenhang stehen, können in den zahlenmäßigen Nachweis einbezogen werden, 
wenn die Bezahlung bis längstens 3 Monate nach Ende der Projektlaufzeit erfolgt ist. 
 

9. Für den zahlenmäßigen Nachweis der entstandenen Kosten in dem Projektland oder 
den Projektländern durch die Partnerorganisationen vor Ort und der entstandenen 
Kosten in Österreich sind Prüfberichte von international anerkannten externen 
Wirtschaftsprüfern vorzulegen. Die Vorgaben zu diesen Prüfberichten können § 4 des 
Musterfördervertrages entnommen werden.  
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 Auszahlung der Förderung 

1. Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Unterzeichnung und Rückübermittlung des 
Förderungsvertrages an das BMSGPK in drei Teilbeträgen. 
a) Die erste Teilzahlung erfolgt in der Höhe von 70% der Fördersumme unmittelbar 

nach statutengemäßer Unterfertigung des Förderungsvertrages. 
b) Eine zweite Teilzahlung erfolgt in der Höhe von 20% nach Abnahme des 

Zwischenberichts. 
c) Die Restrate in Höhe von 10 % der Fördersumme wird erst nach erfolgter 

Abnahme des abschließenden Verwendungsnachweises zur Auszahlung gebracht. 
d) Der Endbericht, die Abrechnungsunterlagen und die Wirtschaftsprüfberichte 

müssen bis spätestens 3 Monate nach Beendigung des Projektförderzeitraums 
vorgelegt werden. 
 

2. Das BMSGPK behält sich vor, die Auszahlung einer Förderung aufzuschieben, wenn 
und solange Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung der 
Leistung nicht gewährleistet erscheinen lassen.  
 

3. Für den Fall, dass Förderungsmittel nicht unmittelbar nach ihrer Überweisung an 
den:die Förderungsnehmer:in für fällige Zahlungen im Rahmen des 
Förderungszweckes verwendet werden können, ist der:die Förderungsnehmer:in zu 
verpflichten, diese auf einem gesonderten Konto bzw. Subkonto einer Bank 
bestmöglich anzulegen. Die abreifenden Zinsen werden auf die Förderung 
angerechnet.  

 Monitoring  

Prinzipiell übernehmen im Rahmen der Vertragsunterzeichnung die Fördernehmer:innen 
die Verantwortung für die Koordinierung der Projekte und dessen Umsetzung durch die 
Projektpartner:innen in den Zielländern und verpflichten sich, dem BMSGPK  allfällige für 
die Projektdurchführung problematische Entwicklungen anzuzeigen23. Sollte nicht 
glaubhaft nachzuvollziehen sein, dass die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden bzw. 
gravierende Schwierigkeiten vor Ort auftreten, kann das BMSGPK Belege anfordern sowie 

                                                      

23 Siehe BMSGPK Musterfördervertrag § 11 Abs 2(b).  
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im Sinne der Amtshilfe die Botschaften oder Koordinierungsbüros (KOBÜs) der ADA um 
lokale Besichtigungen und Stichprobenprüfungen bitten. In Zielländern, die von einem der 
Spezialattachés des BMSGPK betreut werden, wird das Monitoring von diesen 
übernommen. Nicht zuletzt wird die abschließende Finanzkontrolle der rechnerischen 
Richtigkeit durch den Einsatz von unabhängigen Wirtschaftsprüfern vor Ort und die finale 
Abrechnungsprüfung durch die BHAG bewerkstelligt.  



 

 

Sonderrichtlinie „Armutsbekämpfung in Drittstaaten“  41 von 52 

10 Allgemeine 
Förderungsvoraussetzungen sowie 
allgemeine und sonstige 
Förderungsbedingungen 

  Gesamtfinanzierung 

Die Durchführung des Projektes muss unter Berücksichtigung der Förderung aus 
Bundesmitteln finanziell gesichert erscheinen. Der/Die Förderungswerber:in oder der 
Förderungswerber hat dies durch geeignete Unterlagen, insbesondere durch einen 
Kosten-, Zeit- und Finanzierungsplan nachzuweisen. 

  Eigenmittel 

Der Förderwerber hat Eigenmittel im Ausmaß von mindestens 5 % der 
Gesamtprojektkosten einzubringen, nachvollziehbar auszuweisen und nachzuweisen. 
Förderungen durch Dritte (andere öffentliche Fördergeber) sind jedenfalls nicht als 
Beiträge Dritter, und somit nicht als Eigenleistungen anzusehen. 

  Vermeidung von Mehrfachförderungen 

Vor Gewährung einer Förderung ist zu erheben, 

1. welche Förderungen aus öffentlichen Mitteln, einschließlich EU-Mittel dem:der 
Förderungswerber:in in den letzten drei Jahren vor Einbringung des 
Förderungsansuchens für dieselbe Leistung, auch wenn mit verschiedener 
Zweckwidmung, gewährt wurden und 

2. um welche derartigen Förderungen der:die Förderungswerber:in bei einer anderen 
haushaltsführenden Stelle des Bundes oder einem anderen Rechtsträger einschließlich 
anderer Gebietskörperschaften und der Europäischen Union angesucht hat, über 
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deren Gewährung noch nicht entschieden wurde oder um die der:die 
Förderungswerber:in noch ansuchen will. 

 
Die Erhebung hat insbesondere durch entsprechende Angaben des:der 
Förderungswerbers:in zu erfolgen. Das BMSGPK wird jedenfalls eine Abfrage aus dem 
Transparenzportal vornehmen. Zu diesem Zweck besteht eine Berechtigung zur 
Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012 in die eigene und in die 
zugeordnete einheitliche Kategorie gemäß § 22 Abs. 1 und 2 TDBG 2012. 

Die Angaben des:der Förderungsnehmers:in werden gegebenenfalls durch 
Kontaktaufnahme mit der betreffenden Förderungsstelle überprüft. 

Vor Gewährung einer Förderung hat der Förderungsgeber bei Verdacht des Vorliegens 
unerwünschter Mehrfachförderungen andere in Betracht kommende 
Förderungsgeber:innen zu verständigen. 

Förderungswerber:innen unterliegen einer Mitteilungspflicht bis zum Abschluss des 
Förderungsprojekts, die auch jene Förderungen umfasst, um welche die 
Förderungswerber:innen nachträglich ansuchen. 

Liegt eine unerwünschte Mehrfachförderung vor, ist keine Förderung zu gewähren. Eine 
Förderung kann jedoch dann gewährt werden, wenn insbesondere 

1. das Förderungsansuchen derart abgeändert wird oder im Förderungsvertrag derartige 
Auflagen und Bedingungen vorgesehen werden, dass das Vorliegen einer 
unerwünschten Mehrfachförderung ausgeschlossen werden kann,  

2. von einer ordnungsmäßen Durchführung und Abrechnung der geförderten Leistung 
ausgegangen werden kann und  

3. die sonstigen Förderungsvoraussetzungen gegeben sind. 

  Befähigung der:des Förderungswerbers:in 

Die Gewährung einer Förderung setzt voraus, dass aufgrund der Angaben und Nachweise 
im Förderungsansuchen und mangels gegenteiliger Hinweise: 

1. von einer ordnungsmäßen Geschäftsführung ausgegangen werden kann, 
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2. eine ordnungsmäße Durchführung der geförderten Leistungen zu erwarten ist, 
insbesondere aufgrund der vorliegenden fachlichen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen, und 

3. kein gesetzlicher Ausschlussgrund vorliegt. 

  Wirtschaftsprüfung 

Der:Die Förderungsnehmer:in ist zu verpflichten für den zahlenmäßigen Nachweis der 
entstandenen Kosten in den Zielländern der Projekte und der entstandenen Kosten in 
Österreich Prüfberichte von international anerkannten externen Wirtschaftsprüfern 
vorzulegen.  

Die näheren Bestimmungen zum Inhalt der Beauftragung der Wirtschaftsprüferin bzw. des 
Wirtschaftsprüfers (insbesondere Pflichten der Wirtschaftsprüferin bzw. des 
Wirtschaftsprüfers) sind im Förderungsvertrag zu regeln. 

  Auflagen und Bedingungen 

1. Der:Die Förderungsnehmer:in ist zu verpflichten,  
 
a) mit der Durchführung des Projekts gemäß dem vereinbarten Zeitplan, ansonsten 

unverzüglich nach Gewährung der Förderung zu beginnen, dieses ohne unnötigen 
Verzug durchzuführen und innerhalb der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer 
angemessenen Frist abzuschließen;  

b) dem BMSGPK alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Projekts 
verzögern, erschweren oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber 
dem Antrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern würden, 
unverzüglich und aus eigener Initiative anzuzeigen und seinen/ihren 
Mitteilungspflichten jeweils unverzüglich nachzukommen;  

c) bei der Durchführung des geförderten Projekts die Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten und die Förderungsmittel 
wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu verwenden, für den sie gewährt 
wurden. Die Preisangemessenheit, der im Rahmen der Förderung getätigten 
Ausgaben, ist in allen Fällen sicher zu stellen. Verstöße gegen diesen Grundsatz 
können dazu führen, dass im Rahmen einer Belegprüfung vorgelegte Belege nicht 
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oder nicht in vollem Umfang anerkannt werden. Im Falle der widmungswidrigen 
Verwendung ist eine Rückforderung möglich.  
 

2. Der:Die Förderungsnehmer:in hat zu bestätigen, dass er:sie das Projekt nicht ohne die 
im gegenständlichen Vertrag vereinbarte öffentliche Förderung durchführen könnte. 
Sofern nicht bereits im Antrag angegeben, hat der:die Förderungsnehmer:in die Höhe 
jener Mittel bekannt zu geben, um deren Gewährung er:sie für dasselbe Projekt, wenn 
auch mit verschiedener Zweckwidmung, bei einem anderen Organ des Bundes, der 
Europäischen Union oder einem:einer anderen Rechtsträger:in einschließlich anderer 
Gebietskörperschaften beantragt hat oder beantragen will oder die ihm:ihr von 
diesem bereits gewährt oder in Aussicht gestellt wurden, sowie alle Stellen 
anzuführen, welche die Förderung des Projekts abgelehnt haben. Die 
Mitteilungspflicht umfasst auch jene Förderungen, um die der:die 
Förderungsnehmer:in nachträglich beantragt.  
 
Alle nach erfolgter Bewilligung getroffenen Förderungsentscheidungen anderer 
Stellen zum gegenständlichen Projekt sind ebenfalls unverzüglich dem BMSGPK 
schriftlich bekannt zu geben. Diese Mitteilungspflicht besteht bis zur vollständigen 
Abrechnung des gegenständlichen Projekts.  
 

3. Bei allen Aktivitäten mit Öffentlichkeitswirkung ist auf die Gewährung der Förderung 
des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
hinzuweisen. Der:die Förderungsnehmer:in hat insbesondere bei schriftlichen 
Veröffentlichungen an gut sichtbarer Stelle den Hinweis „Gefördert aus Mitteln des 
BMSGPK" sowie das Logo des BMSGPK anzubringen. Das BMSGPK behält sich vor, das 
geförderte Projekt in einer Kurzversion auf eine seiner Websites zu stellen.  
 

4. Der:Die Förderungsnehmer:in ist zu verpflichten, in Publikationen auf die Verwendung 
einer geschlechtergerechten Sprache zu achten.  
 

5. Referent:innen, Vortragende usw. sind bei vom BMSGPK unterstützten 
Veranstaltungen darauf hinzuweisen, in Ihren Vorträgen und Unterlagen eine 
„gendergerechte“ Sprache zu verwenden.  
 

6. Die Gewährung der Förderung ist davon abhängig zu machen, dass innerhalb einer 
vom Förderungsgeber festzulegenden, angemessenen Frist schriftlich die Annahme 
des Förderungsanbots samt den damit verbundenen Auflagen und Bedingungen 
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erklärt wird, widrigenfalls das Förderungsanbot als widerrufen gilt.  
 

7. Die Förderungsnehmer:innen haben sicherzustellen, dass Organen oder Beauftragten 
des Bundes (oder einer von diesem beauftragten Abwicklungsstelle) und der EU (bei 
EU-kofinanzierten Projekten) Einsicht in die Bücher und Belege sowie in sonstige der 
Überprüfung der Durchführung des Projekts dienende Unterlagen - alle jeweils 
grundsätzlich im Original - bei sich selbst, bei den Projektpartner:innen vor Ort oder 
bei Dritten und die Besichtigung an Ort und Stelle gestattet wird. Außerdem haben die 
Fördernehmer:innen sicherzustellen, dass diesen die erforderlichen Auskünfte erteilt 
werden und hiezu eine geeignete Auskunftsperson bereitgestellt wird (dies umfasst 
auch die Einholung von Auskünften - insbesondere Bonitätsauskünften - bei Dritten). 
Über den jeweiligen Zusammenhang dieser Unterlagen mit dem Projekt entscheidet 
das Prüforgan. Die Durchführung von Einsichtnahmen vor Ort kann sowohl 
angekündigt als auch unvermutet erfolgen. 
 

8. Die Förderungsnehmer:innen haben sicherzustellen, dass alle Bücher und Belege  - 
unter Vorbehalt der Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch das BMSGPK in 
begründeten Fällen - zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der 
gesamten Förderung sicher und geordnet von den Fördernehmer:innen sowie den 
Projektpartner:innen vor Ort aufbewahrt werden. Dabei können zur Aufbewahrung 
grundsätzlich auch eigene Bild- und Datenträger verwendet werden, wenn die 
vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und überprüfbare 
Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. In 
diesem Fall hat der:die Förderungsnehmer:in auf seine:ihre Kosten alle Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen 
Unterlagen lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare 
dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei Erstellung von dauerhaften 
Wiedergaben diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 
 

9. Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen sind alle 
Fördernehmer:innen verpflichtet, unbeschadet ihrer Eigenschaft als öffentliche 
Auftraggeber iSd § 4 BvergG 2018, ab einem Auftragswert von mehr als EUR 5.000,00 
(excl. USt.) zu Vergleichszwecken mindestens drei Angebote oder drei unverbindliche 
Preisauskünfte zeitgleich einzuholen. Unter EUR 5.000,00 (excl. USt.) kommt § 11 Abs. 
2 lit (c) (Preisangemessenheit) des Fördervertrages zur Anwendung. Um die 
Vergleichbarkeit der eingeholten Angebote oder Preisauskünfte sicher zu stellen, ist 
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eine Leistungsbeschreibung notwendig, die der Einladung an die in Aussicht 
genommenen Unternehmen anzuschließen ist. Sollten in besonderen Fällen aus 
zwingenden Gründen weniger als drei Angebote oder Preisauskünfte eingeholt 
werden können (z.B. weil die betreffende Leistung nur von einem einzigen 
Unternehmen erbracht werden kann), so ist hierfür eine schlüssige und 
nachvollziehbare Begründung zu erbringen und schriftlich zu dokumentieren. Für eine 
Dokumentation der eingeholten Informationen ist in allen Fällen zu sorgen. Die 
Fördernehmer:innen haben ebenfalls sicherzustellen, dass Projektpartner:innen in 
den Zielländern derselben Regelung folgen. Das BMSGPK ist im Rahmen der 
Abrechnung berechtigt, diese Vergabedokumentationen anzufordern. 

 
Weitere Auflagen und Bedingungen sind dem Förderungsvertrag zu entnehmen. 

  Förderungen durch Dritte 

Die Förderung kann gekürzt bzw. die bereits ausbezahlten Beträge zurückgefordert 
werden, wenn der:die Förderungsnehmer:in nach Abschluss des Förderungsvertrages von 
einem anderen Organ des Bundes oder einem:einer anderen Rechtsträger:in einschließlich 
anderer Gebietskörperschaften eine Förderung für dasselbe Projekt, auch mit 
unterschiedlicher Zweckwidmung, erhält oder eine höhere als die vereinbarte 
Eigenleistung erbringt oder erbringen kann. In diesen Fällen kann die Förderung auf jene 
Höhe gekürzt werden, die gewährt worden wäre, wäre der Umstand zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Förderungsvertrages bereits bekannt gewesen. In diesem Ausmaß 
können auch bereits ausbezahlte Beträge zurückgefordert werden. 

  Einstellung und Rückzahlung der Förderung 

1. Der:Die Förderungsnehmer:in ist zu verpflichten - unter Vorbehalt der 
Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche und einer 
Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 30b AuslBG - die Förderung über Aufforderung 
des BMSGPK, der von dieser beauftragten Abwicklungsstelle oder eines Organs der EU 
sofort zurückzuerstatten und der Anspruch auf zugesicherte und noch nicht 
ausbezahlte Förderungsmittel erlischt, wenn insbesondere:  
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a) Organe oder Beauftragte des Bundes oder der EU von dem:der 
Förderungsnehmer:in über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig 
unterrichtet worden sind,  

b) der:die Förderungsnehmer:in die personenbezogenen Daten, die für die 
Anbahnung und Durchführung des Förderungsvertrages erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung das BMSGPK gesetzlich verpflichtet ist, nicht bereitstellt,  

c) von dem:der Förderungsnehmer:in vorgesehene Berichte nicht erstattet oder 
Nachweise nicht erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, 
sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete und den 
ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende 
Mahnung erfolglos geblieben ist, sowie sonstige in dieser Sonderrichtlinie 
vorgesehene Mitteilungen unterlassen wurden,  

d) der:die Förderungsnehmer:in nicht aus eigener Initiative unverzüglich - jedenfalls 
noch vor einer Kontrolle oder deren Ankündigung - Ereignisse meldet, welche die 
Durchführung der geförderten Leistung verzögern, erschweren oder unmöglich 
machen oder deren Abänderung erfordern würde,  

e) wenn bei dem:der Förderungsnehmer:in die Einstellung oder Stilllegung des 
Betriebes erfolgt, geförderte Investitionsgüter veräußert oder mittels sonstigen 
Rechtsgeschäfts übertragen werden,  

f) der:die Förderungsnehmer:in vorgesehene Kontrollmaßnahmen, insbesondere 
auch eine Transparenzportalabfrage be- oder verhindert oder die Berechtigung 
zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung der 
Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist,  

g) die Förderungsmittel von dem:der Förderungsnehmer:in ganz oder teilweise 
widmungswidrig verwendet worden sind,  

h) das Projekt von dem:der Förderungsnehmer:in nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist,  

i) von dem:der Förderungsnehmer:in das Abtretungs-, Anweisungs-, Verpfändungs- 
und sonstige Verfügungsverbot nicht eingehalten wurde,  

j) die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes von einem geförderten 
Unternehmen nicht beachtet wurden,  

k) das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz oder das Diskriminierungsverbot 
gemäß § 7b BEinstG nicht berücksichtigt wird,  

l) von Organen der EU die Aussetzung und/oder Rückforderung verlangt wird, 
m) sonstige Förderungsvoraussetzungen, Bedingungen oder Auflagen, insbesondere 

solche, die die Erreichung des Förderungszweckes sichern sollen, von dem:der 
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Förderungsnehmer:in nicht eingehalten wurden.  
 

2. Anstelle der unter Pkt. 1 vorgesehenen gänzlichen Rückforderung kann eine bloß 
teilweise Einstellung oder Rückzahlung der Förderung erfolgen, wenn  
a) die von dem:der Förderungsnehmer:in übernommenen Verpflichtungen teilbar 

sind und die teilweise Durchführung für sich allein förderungswürdig ist,  
b) kein Verschulden der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers am 

Rückforderungsgrund vorliegt und 
c) für das BMSGPK die Aufrechterhaltung des Förderungsvertrages weiterhin 

zumutbar ist.  
 

3. Es erfolgt eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages vom Tage der Auszahlung der 
Förderung an mit 4 % pro Jahr. Liegt der Zinssatz unter dem von der EU für 
Rückforderungen festgelegten Zinssatz, wird dieser herangezogen.  
 

4. Nach ordnungsgemäßer Durchführung und Abrechnung der geförderten Leistung sind 
nicht verbrauchte Förderungsmittel unter Verrechnung von Zinsen in der Höhe von 2 
Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab dem Tag der 
Auszahlung der Förderung unverzüglich zurückzuzahlen.  
 

5. Im Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung erfolgt die Verrechnung von 
Verzugszinsen für Unternehmen im Ausmaß von 9,2 Prozentpunkten über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzugs, andernfalls mit 4 
Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der österreichischen 
Nationalbank, mindestens jedoch 4 %. Der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag 
eines Halbjahres gilt, ist für das jeweilige Halbjahr maßgeblich.  

 
6. Die Bestimmungen zur Einstellung und Rückzahlung der Förderung gelten auch nach 

ordnungsgemäßer Auszahlung der Förderung und nach Erhalt eines, der 
Abrechnungsprüfung des geförderten Projekts durch den:die Förderungsgeber:in 
folgenden Abrechnungsschreibens, weiter, insbesondere dann, wenn Umstände gem. 
Punkt 1 vorliegen, die dem:der Förderungsgeber:in zum Zeitpunkt der Prüfung der 
Voraussetzungen und der Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag und der ggst. 
Sonderrichtlinie verbundenen Auflagen und Bedingungen noch nicht bekannt waren.  
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  Mitwirkung an der Evaluierung  

Der:die Förderungsnehmer:in hat an der vom BMSGPK durchzuführenden Evaluierung der 
Förderung oder des Förderprogrammes mitzuwirken. Der:die Förderungsnehmer:in hat 
dem BMSGPK oder der vom BMSGPK für die Durchführung der Evaluierung beauftragten 
Stelle die für die Evaluierung erforderlichen Daten zu übermitteln und Auskünfte zu 
erteilen, die von dieser Stelle für Zwecke der Evaluierung der Förderung oder des 
Förderprogrammes angefordert werden. 

 Datenverarbeitung durch das BMSGPK  

1. Der:Die Förderungsnehmer:in nimmt zur Kenntnis, dass das BMSGPK auf Grundlage 
der Bestimmungen des Art 6 Abs. 1 lit. b bzw. c der Verordnung (EU) 2016/679 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016, berechtigt ist, 
a) die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages 

anfallenden personenbezogenen Daten zu verwenden, wenn dies für den 
Abschluss und die Abwicklung des Förderungsvertrages, für Kontrollzwecke und 
die Wahrnehmung der der haushaltsführenden Stelle gesetzlich übertragenen 
Aufgaben erforderlich ist;  

b) die für die Beurteilung des Vorliegens der Förderungsvoraussetzungen und zur 
Prüfung des Verwendungsnachweises erforderlichen personenbezogenen Daten 
über die von dem:der Förderungsnehmer:in selbst erteilten Auskünfte hinaus 
auch durch Rückfragen bei den in Betracht kommenden anderen Organen des 
Bundes oder bei einem:einer anderen Rechtsträger:in, der einschlägige 
Förderungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Dritten zu erheben und 
an diese zu übermitteln, wobei diese wiederum berechtigt sind, die für die 
Anfrage erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten und Auskünfte 
zu erteilen;  

c) Transparenzportalabfragen gemäß § 32 Abs. 5 Transparenzdatenbankgesetz 2012 
(TDBG 2012), BGBl. I Nr. 99/2012 durchzuführen.  
 

2. Sofern für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel 
die Verwendung personenbezogener Daten erforderlich ist, ist der:die 
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Förderungsnehmer:in verpflichtet, die diesbezüglichen personenbezogenen Daten zu 
übermitteln. 
 

3. Der:Die Förderungsnehmer:in hat zur Kenntnis zu nehmen, dass es dazu kommen 
kann, dass Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes 
(insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 
1948, BGBl. Nr. 144), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere gemäß §§ 
47 und 57 bis 61 BHG 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, sowie § 14 ARR 2014) und der EU 
nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt oder offengelegt werden müssen.  
 

4. Der:Die Förderungsnehmer:in hat zu bestätigen, dass die Offenlegung von 
personenbezogenen Daten natürlicher Personen gegenüber dem BMSGPK in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl.Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (DSGVO) und des Bundesgesetzes 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz – DSG), StF: BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, erfolgt.  
 

5. Der:Die Förderungsnehmer:in hat zu bestätigen, die dem Förderungsvertrag als 
Beilage angeschlossene Information zur Datenverarbeitung 
(Datenverarbeitungsauskunft) erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. Die 
Datenverarbeitungsauskunft bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Förderungsvertrages.  

 Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird in allen aus der Gewährung der Förderung entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ausschließlich das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wien 
vereinbart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen, sodass jedenfalls österreichisches Recht anwendbar ist. 
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 Integrierende Vertragsbestandteile 

Die Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 
Bundesmitteln (ARR 2014 idgF) stellen einen integrierenden Bestandteil der 
gegenständlichen Sonderrichtlinie dar und sind subsidiär anzuwenden, sofern in dieser 
Sonderrichtlinie keine abweichenden Bestimmungen vorgesehen sind.  
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